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Totalrevision des kantonalen Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (EG AHVG) mit Fremdänderungen: 

Fragebogen zur Vernehmlassung


Vernehmlassungsteilnehmer / in:

Name / Organisation: 

Kontaktperson: 

Telefon: 

E-Mail: 

Datum: 




Wichtige Hinweise: 

1. Die Vernehmlassung dauert bis am 10. März 2026.

2. Um die Verarbeitung der Antworten zu erleichtern, sind wir um die Retournierung des ausgefüllten Fragebogens per Mail an volkswirtschaftsdepartement@ow.ch im Word-Format sehr dankbar.

3. Konkrete Änderungsvorschläge zu den einzelnen Punkten können Sie unter den “Bemerkungen” bei der jeweiligen Frage aufführen.


Im Namen des Volkswirtschaftsdepartements danken wir für Ihre geschätzte Mitarbeit und allfällige Rückmeldungen. 



Volkswirtschaftsdepartement Obwalden
St. Antonistrasse 4
6060 Sarnen
041 666 63 32
volkswirtschaftsdepartement@ow.ch 




Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (EG AHVG) (GDB 853.1)

	Art. 1 Abs. 1
	Befürworten Sie die Errichtung einer selbständigen öffentlich-rechtlichen Sozialversicherungsanstalt unter der Bezeichnung "Sozialversicherungen Obwalden"? 
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 4 Abs. 1 
	Befürworten Sie die Koordination der Tätigkeiten der Organisationseinheiten durch die Sozialversicherungen Obwalden?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 6 Abs. 2 
	Befürworten Sie die Zusammensetzung der Verwaltungskommission?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 7 Abs. 1
	Befürworten Sie die Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin der Verwaltungskommission durch den Regierungsrat? 
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 7 Abs. 1
	Befürworten Sie die Wahl der Mitglieder der Verwaltungskommission durch den Regierungsrat? 
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	






	Art. 8 Abs. 1
	Befürworten Sie die Aufgaben der Verwaltungskommission? 
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 9
	Befürworten Sie, dass der Regierungsrat die fixe jährliche Grundentschädigung der Verwaltungskommission festlegt? 
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 10
	Befürworten Sie die Regelung betreffend Aufsicht? 
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 11 Abs. 1
	Befürworten Sie, dass der Leiter oder die Leiterin sämtliche Aufgaben erfüllt, die nicht einem anderen Organ zugewiesen sind?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 11 Abs. 2
	Befürworten Sie die Aufgaben der Leiterin oder des Leiters?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 12
	Befürworten Sie die Regelung betreffend Geschäftsleitung?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 13
	Befürworten Sie Art. 13 betreffend externer Revision?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 14
	Befürworten Sie die ausdrückliche Regelung der Aufgaben des Volkswirtschaftsdepartements?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 15 Abs. 1
	Befürworten Sie, dass die Leiterin oder der Leiter der Sozialversicherungen Obwalden wie das übrige Personal privatrechtlich angestellt  ist?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 15 Abs. 2
	 Befürworten Sie die Regelung, wonach sich die Entlöhnung des Personals der SVOW innerhalb des Leistungslohnbandes für vergleichbare Stellen in der Staatsverwaltung bewegen muss?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 15 Abs. 3
	Befürworten Sie, dass das Personal wie bisher bei der Vorsorgeeinrichtung versichert wird, die für die kantonale Verwaltung bestimmt ist?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 19
	Befürworten Sie die Bestimmungen zur Rechtsnachfolge?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 20
	Befürworten Sie die Regelung betreffend Spezialfinanzierungen?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	






Personalverordnung (PV) (GDB 141.11)

	Art. 1 Abs. 2
	Befürworten Sie die Aufhebung dieser Bestimmung (welche logische Folge von Art. 15 Abs. 1 EG AHVG ist, wonach die Leiterin oder der Leiter der SVOW privatrechtlich angestellt ist)?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	






Gesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (kELG) (GDB 853.2)

	Art. 6 Abs. 1
	Befürworten Sie die Anpassung von Art. 6 Abs. 1 an die neue Verwaltungskommission sowie die Sozialversicherungen Obwalden?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	






Verordnung zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (GDB 853.31)

	Art. 2 Abs. 2 und 3
	Befürworten Sie die Streichungen von Art. 2 Abs. 2 Bst. b (Buchstabe a ist neu in Abs. 2 enthalten) und 3?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	





	Art. 3
	Befürworten Sie die Streichung von Art. 3, Art. 4 und Art. 5?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	






Gesetz über die Familienzulagen (kFamZG) (GDB 857.1)

	Art. 11
	Sind Sie mit der  Anpassung des Titels einverstanden?
		☐	JA 
	☐	NEIN

	Bemerkungen
	






WEITERE BEMERKUNGEN
	



1

2

image1.jpeg
Kanton
Obwalden





